
Beratungstermine  
der Ausschüsse/Beiräte der Gemeindevertretung

Wirtschafts-, Verwaltungs-,  25.01.2024, 18:30 Uhr,
Ordnungs- und Finanzausschuss Parkettsaal, Am Rathaus 1

Sonder-Ortsentwicklungs-,  29.01.2024, 18:30 Uhr,
Bau- und Umweltausschuss Parkettsaal, Am Rathaus 1

Vergabeausschuss   30.01.2024, 18:30 Uhr, 
          Parkettsaal, Am Rathaus 1

Hauptausschuss    01.02.2024, 18:00 Uhr, 
          Parkettsaal, Am Rathaus 1

Öffentliche Bekanntmachung
der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin nach § 16 Abs. 2 Satz 1 BauGB i.V.m. 

§ 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 BauGB i.V.m. § 9 der Hauptsatzung  
der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin

Satzung
der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin über die Verlängerung 

einer Veränderungssperre für den Geltungsbereich  
des Bebauungsplans „Mittelstraße 29, Waldstraße 2“

Auf der Grundlage der §§ 3 und 28 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07 [Nr. 19] S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl.I/22, [Nr. 18], S.6) in Verbindung mit § 14, § 
16 und § 17 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 221) m.W.v. 01.10.2023 geändert worden ist, hat die Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin am 04.12.2023 folgende Satzung über die 

Verlängerung einer Veränderungssperre beschlossen:

§ 1
Zu sichernde Planung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin hat in ihrer Sitzung am 
14.02.2022 (Beschluss‐Nr. 007/2022) die Aufstellung des Bebauungsplans „Mittel-
straße 29, Waldstraße 2“ beschlossen. Zur Sicherung der Planung für dieses Gebiet 
wurde ebenfalls am 14.02.2022 der Beschluss über eine Veränderungssperre erlassen 
(Beschluss-Nr. 008/2022). Die Veränderungssperre hat gemäß § 17 BauGB eine Wirk-
samkeit von zwei Jahren und wird mit dieser Satzung auf Basis des Beschlusses Nr. 
083/2023 um ein Jahr verlängert.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre umfasst das gesamte Gebiet 
des Bebauungsplans „Mittelstraße 29, Waldstraße 2“ bestehend aus folgenden Grund-
stücken: Gemarkung Neuenhagen, Flur 6, Flurstücke 197 und 198.

§ 3
Rechtswirkungen der Veränderungssperre

(1) In dem räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen:
  1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht 

beseitigt werden; Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB sind:
  a) Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsveränderung von baulichen 

Anlagen beinhalten, und
  b) Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs sowie Ausschachtungen, Ab-

lagerungen einschließlich Lagerstätten;
  2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 

baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs‐, zustimmungs‐ oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

(2)  Wenn überwiegend öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Verän-
derungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über Ausnah-
men trifft die Baugenehmigungs-behörde im Einvernehmen mit der Gemeinde.

(3)  Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 
worden sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungs-
rechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Ver-
änderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und 
die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungs-
sperre nicht berührt.

§ 4
Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Satzung

(1) Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

(2)  Die Veränderungssperre tritt nach Ablauf von einem Jahr, vom Tag der Bekanntma-
chung der Verlängerung an gerechnet, außer Kraft. Sie tritt in jedem Fall außer Kraft, 
sobald der Bebauungsplan für das in § 2 genannte Gebiet rechtsverbindlich wird.

Neuenhagen bei Berlin, ausgefertigt am 05.12.2023
gez. Ansgar Scharnke 
Bürgermeister

Geltungsbereich (Strich-Linie):

 29. Jahrgang Neuenhagen, den 25.01.2024 Nummer 02

Bekanntmachung der nächsten Gemeindevertretersitzung

Die nächste Sitzung der Gemeindevertretung Neuenhagen bei Berlin findet am

Montag, 12. Februar 2024, um 18:00 Uhr 
im Saal des Bürgerhauses, Hauptstraße 2, statt. 

Die Tagesordnung wird durch Aushang im Rathaus und im Internet auf der Home-
page der Gemeinde unter www.neuenhagen-bei-berlin.de bekannt gegeben.

gez. Dr. Ilka Goetz
Vorsitzende der Gemeindevertretung

Hinweis:
Die Sitzung kann auch über das Internet verfolgt werden: https://www.neuenha-
gen-bei-berlin.de/startseite-de/politik-verwaltung/politik/livestream/
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Hinweis:
Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über den Zeitpunkt ihres Beginns 
oder der ersten Zurückstellung des Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 BauGB hinaus, so 
ist den Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile eine angemessene 
Entschädigung in Geld zu leisten (§ 18 Abs. 1 BauGB). Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 
2 S. 2 und 3 BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für 
eingetretene Vermögensnachteile durch die Veränderungssperre nach § 18 BauGB und 
auf die Vorschriften des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche bei nicht fristgerechter Geltendmachung wird hingewiesen.

Wahl der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin

Bekanntmachung der Wahlleiterin
vom 10. Januar 2024

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (Bbg-
KWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung 
(BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt:

I. Wahltermin und Wahlzeit 
Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der allgemeinen Kommu-
nalwahlen 2024 vom 17. August 2023 (GVBl. II Nr. 57) findet die 

Wahl der Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin 

am Sonntag, den 09.06.2024 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr

statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales die Wahltermine für die vorge-
nannte Hauptwahl durch Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 Ab-
satz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst frühzeitig 
einzureichen. 

Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin:

1. Wahlgebiet, Anzahl und Abgrenzung der Wahlkreise, zu wählende Vertreter
Wahlgebiet für die Wahlen ist das am Tage der Kommunalwahlen bestehende Gebiet der 
Gemeinde Neuenhagen bei Berlin. Für das Wahlgebiet besteht ein Wahlkreis, der dem 
Wahlgebiet entspricht. Die Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreter und Gemeinde-
vertreterinnen beträgt insgesamt 28 (achtundzwanzig).

2. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
2.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen 
sowie Einzelbewerbenden eingereicht werden. Daneben können Parteien, politische 
Vereinigungen und Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listen-
vereinigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch bei jeder Wahl nur an einer Listenverei-
nigung beteiligen; die Beteiligung an einer Listenvereinigung schließt einen eigenstän-
digen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl aus.

2.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens bis zum

Donnerstag, den 04. April 2024, 12.00 Uhr

bei der
Wahlleiterin der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin

Am Rathaus 1, 15366 Neuenhagen bei Berlin

schriftlich eingereicht werden.

2.3 Gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 1 BbgKWahlG sowie § 35 Abs. 1 BbgKWahlV besteht für 
Listenvereinigungen eine besondere Anzeigepflicht. Die Absicht, sich zu einer Listen-
vereinigung zusammenzuschließen, ist der zuständigen Wahlleiterin spätestens bis zum 
Donnerstag, den 04.04.2024, 12.00 Uhr schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung der an 
dem Zusammenschluss Beteiligten muss bei Parteien oder politischen Vereinigungen 
von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstands, darun-
ter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, bei Wählergruppen von dem Vertretungsbe-
rechtigten der Wählergruppe, unterzeichnet sein.

3. Inhalt der Wahlvorschläge
3.1 Die Wahlvorschläge sollen nach Vordruckmuster 5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BbgK-
WahlV eingereicht werden. Sie müssen enthalten
 a)  den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, den Tag der Ge-

burt, den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und die Anschrift eines jeden Be-

werbenden in erkennbarer Reihenfolge,
 b)  als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung den vollständigen 

Namen der einreichenden Partei oder politischen Vereinigung und, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; der im Wahlvorschlag angegebene 
Name der Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen übereinstim-
men, den diese im Lande führt,

 c)  als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der einreichenden Wählergrup-
pe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; aus dem Namen 
muss hervorgehen, dass es sich um eine Wählergruppe handelt; der Name und 
die etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien oder politi-
schen Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung enthalten,

 d)  als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der Listenvereinigung und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; zusätzlich sind die Na-
men und, sofern vorhanden, auch die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten 
Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben,

Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin/eines Einzelbewerbers (Einzelwahlvorschlag) 
darf nur die unter Buchstabe a) bezeichneten Angaben enthalten.

3.2 Der Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe darf ge-
mäß § 28 Abs. 1 BbgKWahlG mehrere Wahlbewerber (höchsten 42) enthaltenen.

3.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommunikationsan-
schluss der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. Als 
Vertrauensperson kann auch eine Bewerbende oder ein Bewerbender benannt werden. 
Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson und die 
stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen.

3.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung muss von mindestens 
zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter der oder dem 
Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. 
Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von der oder dem Vertretungsberechtigten 
unterzeichnet sein. Die Vertretungsberechtigung ist auf mein Verlangen nachzuweisen. 
Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung muss von jeder an ihr beteiligten Partei, po-
litischen Vereinigung und Wählergruppe entsprechend unterzeichnet sein. Der Wahlvor-
schlag einer oder eines Einzelbewerbenden muss von dieser oder diesem unterzeichnet 
sein.

3.5 Wichtige Beschränkungen 
Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvorschlag für die Wahl zur Gemein-
devertretung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin benannt sein. Die oder der Bewer-
bende auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, 
die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

4. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerber/in 
4.1 Die Benennung als Bewerber/in auf einem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Ver-
einigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:
 a) Die oder der Bewerbende muss gemäß § 11 BbgKWahlG wählbar sein.
  b) Die oder der Bewerbende muss durch eine Versammlung zur Aufstellung der Be-

werbenden gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden sein.
  c) Die oder der Bewerbende muss der Benennung auf dem Wahlvorschlag schriftlich 

zustimmen. Die Zustimmung ist nach dem Vordruckmuster der Anlage 7a zu § 32 
Absatz 5 Nr. 1 BbgKWahlV abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer Partei ein-
gereicht, hat die oder der Bewerbende in der Zustimmungserklärung ihre oder seine 
Parteimitgliedschaft anzugeben bzw. zu erklären, dass er parteilos ist.

Die in Buchstaben a) und c) genannten Voraussetzungen gelten ferner für die Einzel-
bewerber.

4.2 Zur Wählbarkeit
4.2.1 Wählbarkeit von Deutschen und Unionsbürgern
Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im Sinne des Artikels 
116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die
 - am 09. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
 -  seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder ge-

wöhnlichen Aufenthalt haben.
Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 BbgKWahlG nicht wählbar, 
wenn sie oder er
 - infolge Richterspruch das Wahlrecht nicht besitzt,
 -  sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 des Strafgesetz-

buches in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet oder
 -  infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentli-

cher Ämter nicht besitzt.

4.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern 
Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch alle Staatsangehörigen anderer 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die
 - am 09. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
 -  seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder ge-

wöhnlichen Aufenthalt haben.
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Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 Absatz 3 BbgKWahlG nicht 
wählbar, wenn sie oder er
 - infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
 -  sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 des Strafgesetz-

buches in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet,
 -  infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die 

Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder
 -  infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung im Herkunftsmit-

gliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.

4.3 Mit dem Wahlvorschlag ist der Wahlleiterin eine Bescheinigung der Wahlbehörde 
nach dem Vordruckmuster der Anlage 8a zu § 32 Abs. 5 Nr. 2 BbgKWahlG einzureichen, 
dass die /der vorgeschlagene Bewerber/in wählbar ist. 
Unionsbürger und Unionsbürgerinnen, die schriftlich ihre Zustimmung zur Kandidatur 
erklärt haben, müssen mit der Wählbarkeitsbescheinigung zusätzlich eine Versicherung 
an Eides statt nach dem Vordruckmuster 8c zu§ 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV 
über ihre Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, dass sie in ihrem Herkunftsmit-
gliedstaat nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

5. Zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 BbgKWahlG
5.1 Die Bewerbenden einer Partei oder politischen Vereinigung und ihre Reihenfolge 
müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im Wahlge-
biet wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder politischen Vereinigung in geheimer 
Abstimmung bestimmt worden sein (Mitgliederversammlung). Dies kann auch durch 
Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu 
besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung).
5.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine Organisation hat, 
können die Bewerber und ihre Reihenfolge auch durch im gesamten Gemeindegebiet 
wahlberechtigte Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegier-
te oder durch die für die Wahl zum Kreistag des Landkreises Märkisch-Oderland wahl-
berechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegierte 
bestimmt werden.
5.3 Die Bewerbenden einer Wählergruppe und ihre Reihenfolge müssen in einer Ver-
sammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im Wahlgebiet wahlberechtigten 
Mitglieder der Wählergruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wählergruppe 
nicht mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts im Wahlgebiet wahlberechtigten Anhänger der Wählergruppe (Anhän-
gerversammlung) in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch 
durch Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern oder Anhängern aus ihrer Mitte 
in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). 
Die Ausführungen zu Nr. 5.2 gelten für mitgliedschaftlich organisierte Wählergruppen 
entsprechend.
5.4 Die Bewerbenden einer Listenvereinigung und ihre Reihenfolge müssen in gemein-
samer Mitglieder- oder Delegiertenversammlung in geheimer Abstimmung bestimmt 
worden sein; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.
5.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhänger/innen oder Delegierten von 
dem zuständigen Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung oder dem Vertre-
tungsberechtigten der Wählergruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist entweder 
einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu laden (§ 33 Absatz 5 Satz 1 BbgKWahlG).
5.6 Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die geheime Wahl der 
Bewerber/innen und der Delegierten für die Delegiertenversammlung vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In der Versammlung müssen sich min-
destens drei Mitglieder, Anhänger oder Delegierte an der Abstimmung beteiligen (§ 33 
Absatz 5 Satz 2 BbgKWahlG) 
5.7 Über die Mitglieder-, Anhänger- oder Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift 
nach dem Vordruckmuster der Anlage 9a zu § 32 Abs. 5 Nr. 4 BbgKWahlV zu fertigen, 
die dem Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die ordnungsgemäße 
Vorbereitung und Durchführung der geheimen Wahl der Bewerberin oder des Bewer-
bers hervorgehen (§ 33 Absatz 6 Satz 1 BbgKWahlG). Die Niederschrift ist mindestens 
von der/dem Leiter/in der Versammlung sowie von zwei weiteren Teilnehmern, die bei-
de im Wahlgebiet wahlberechtigt sein müssen, zu unterschreiben. Hierbei haben sie 
gegenüber der Wahlleiterin an Eides statt zu versichern, dass die gesetzlichen Min-
destanforderungen an die demokratische Kandidatenaufstellung gemäß § 33 Absatz 5 
BbgKWahlG beachtet worden sind.

6. Unterstützungsunterschriften
6.1 Befreiung vom Erfordernis von Unterstützungsunterschriften
6.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen, die am  
21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im 20. Deutschen Bun-
destag oder im 7. Landtag Brandenburg durch mindestens eine im Land Brandenburg 
gewählte Abgeordnete oder durch mindestens einen im Land Brandenburg gewählten 
Abgeordneten oder im Kreistag des Landkreises Märkisch Oderland durch mindestens 
eine Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in 
der Gemeindevertretung Neuenhagen bei Berlin durch mindestens eine Gemeindevertre-
terin oder durch mindestens einen Gemeindevertreter seit der letzten Wahl ununterbro-
chen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.
Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechen-
baren Wahlvorschlags im Kreistag des Landkreises Märkisch Oderland durch mindes-

tens eine Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten 
oder in der Gemeindevertretung Neuenhagen bei Berlin durch mindestens eine Gemein-
devertreterin oder durch mindestens einen Gemeindevertreter seit der letzten Wahl un-
unterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
befreit.
6.1.2 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für Listenver-
einigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen wenigstens 
eine der in Nummer 6.1.1 genannten Voraussetzungen für die Befreiung von diesem 
Erfordernis erfüllt.
6.1.3 Wahlvorschläge von Einzelbewerbenden, die am 21. August 2023 aufgrund eines 
Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkreises Märkisch Oderland oder in der Ge-
meindevertretung Neuenhagen bei Berlin vertreten sind, sind von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit. 

6.2 Wichtige Hinweise
6.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe, Listen-
vereinigung, Einzelbewerber/in, die/der nicht nach der Nummer 6.1 vom Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind mindestens 20 (Anzahl nach § 28a Absatz 
1 BbgKWahlG) Unterstützungsunterschriften von wahlberechtigten Personen beizufügen.
6.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahlberechtigten 
Person ist spätestens bis zum 

        Mittwoch, den 03. April 2024, 16 Uhr 
bei der 

        Gemeinde Neuenhagen bei Berlin 
        Wahlbehörde (Bürgerservice)
        Am Rathaus 1
        15366 Neuenhagen bei Berlin 

zu leisten.

Sie kann auch bei einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einem Notar oder 
einer anderen zur Beglaubigung von Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet wer-
den. Entsprechende Unterschriftenlisten sind spätestens bis zum 

        Mittwoch, den 03. April 2024, 16 Uhr 

bei der Wahlbehörde einzureichen.
Die Unterstützungsunterschriften sind auf amtlichen Formblättern für Unterschriftslisten 
nach dem Vordruckmuster der Anlage 6 zu § 32 Abs. 4 Nr. 3 BbgKWahlV unter Beach-
tung folgender Vorschriften zu erbringen:

6.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers so-
fort bei der Wahlbehörde, Am Rathaus 1, 15366 Neuenhagen bei Berlin (Bürgerservice) 
aufgelegt. 
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift einer jeden und eines 
jeden Bewerbenden in erkennbarer Reihenfolge anzugeben. Daneben ist beim Wahlvor-
schlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung deren 
Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, anzugeben. 
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, dass 
die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden sind, 
oder eine Ausfertigung der Niederschrift über die Bestimmung der Bewerbenden sowie 
ihrer Reihenfolge vorzulegen. Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner 
auch die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten 
Gruppierungen anzugeben. Beim Wahl-vorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden 
ist die Bezeichnung „Einzelwahlvorschlag“ anzugeben. Auf Anforderung des Wahlvor-
schlagsträgers werde ich unter den vorgenannten Voraussetzungen auch amtliche Form-
blätter für die Unterzeichnung des Wahlvorschlags bei einer ehrenamtlichen Bürgermeis-
terin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem 
Notar oder bei einer anderen zur Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.
6.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppen oder Lis-
tenvereinigungen dürfen erst nach der Bestimmung der Bewerberin oder des Bewer-
bers nach § 33 BbgKWahlG unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstützungsun-
terschriften sind ungültig.
6.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag für die Wahl 
zur Gemeindevertretung Neuenhagen bei Berlin unterzeichnen. Hat eine Person mehr 
als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so ist ihre Unterstützungsunterschrift auf sämt-
lichen Wahlvorschlägen ungültig.
6.2.6 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein. 
Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewerbenden selbst ist unzulässig.
6.2.7 Neben der Unterschrift sind Familienname, Vorname (bei mehreren Vornamen der 
oder die Rufnamen), Tag der Geburt und Anschrift der unterzeichnenden Person sowie 
das Datum der Unterschriftsleistung anzugeben. Die unterzeichnende Person hat sich 
vor der Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger Unterstützungs-
unterschriften ist wirkungslos.
6.2.8 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behinderung einer 
Hilfe bei der Unterschriftsleistung bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens (Hilfsper-
son) bestimmen, die die Unterschriftsleistung vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, 
die wegen einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann 
auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung vor einem Beauftragten der 
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Wahlbehörde ersetzen. Der Antrag ist bis zum 01. April 2024, 16:00 Uhr schriftlich bei 
der Wahlbehörde zu stellen.
6.2.9 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichner und Unterzeichne-
rinnen, auf dem Formblatt nach dem Vordruckmuster der Anlage 6 gemäß § 93 Bbg-
KWahlV zu vermerken, dass sie im jeweiligen Wahlgebiet zum Zeitpunkt ihrer Unter-
schriftsleistung wahlberechtigt sind.

7. Mängelbeseitigung 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 04. April 2024, 12 Uhr, können Mängel, die sich 
auf die Zahl und Reihenfolge der Bewerbenden beziehen, nicht mehr behoben und feh-
lende Unterstützungsunterschriften nicht mehr beigebracht werden. Das Gleiche gilt, 
wenn die oder der Bewerbende so mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre oder seine Iden-
tität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, 
können bis zu der Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Absatz 1 
BbgKWahlG) beseitigt werden.

8. Zulassung der Wahlvorschläge 
Der Wahlausschuss beschließt spätestens am 04.04.2024 in öffentlicher Sitzung über 
die Zulassung der Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG und §§ 38 und 
39 BbgKWahlV verwiesen.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen
Die für die Einreichung eines Wahlvorschlages erforderlichen Vordrucke werden von der 
zuständigen Wahlleiterin beschafft und können von ihm abgefordert werden. Zusätzlich 
stehen die Vordrucke im Internet auf der Seite des Landeswahlleiters unter Kommunal-
wahlen:

   https://wahlen.brandenburg.de/wahlen/de/kommunalwahlen/ 
mustervordrucke-f%C3%BCr-aufstellung-von-wahlvorschl%C3%A4gen-kw 

zum Download bereit.

gez.
Sarah Jensch
Wahlleiterin

BEKANNTMACHUNG 
Öffentliche Zahlungsaufforderung

Zum 15.02.2024 werden fällig:

Öffentliche Abgaben

Grundsteuer 1.Rate für das Jahr 2024
Straßenreinigungsgebühr 1.Rate für das Jahr 2024
Zweitwohnungssteuer 1.Rate für das Jahr 2024
Hundesteuer 1.Rate für das Jahr 2024
Vergnügungssteuer 1.Rate für das Jahr 2024

Es wird darauf hingewiesen, dass bestehende Abgabenbescheide im aktuellen Kalen-
derjahr ihre Gültigkeit behalten, sofern keine neuen Bescheide ergangen sind. Separate 
Zahlungsaufforderungen werden nicht versandt.

Gewerbesteuern
Vorauszahlung Gewerbesteuer 1.Rate für das Jahr 2024
KITA-Entgelte, d.h. Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in den kommunalen Kinder-
tagesstätten sowie die Essengeldpauschale, sind gemäß aktueller Satzung jeweils zum 
letzten Bankarbeitstag eines Monats fällig.

Bargeldlose Zahlungen können grundsätzlich auf folgende Konten erfolgen:
Sparkasse Märkisch-Oderland:  IBAN: DE31 1705 4040 2308 1411 42
Deutsche Kreditbank AG: IBAN: DE45 1203 0000 0000 5002 31
Berliner Volksbank e.G.:  IBAN: DE09 1009 0000 8848 2000 00
Bitte überweisen Sie auf der Grundlage des aktuellen Abgabenbescheides und geben 
Sie bei Überweisungen immer das gültige Kassenzeichen als Referenz an!

Sofern Sie sich dem SEPA-Lastschriftverfahren bisher noch nicht angeschlossen haben, 
möchten wir Sie gerne auch auf diese einfache und bequeme Zahlungsform aufmerk-
sam machen. Das entsprechende Formular ist auf der Homepage der Gemeinde hinter-
legt oder kann direkt in der Gemeindekasse angefordert werden.

Die Vorteile sind:
- der richtige Betrag wird automatisch zum genauen Fälligkeitstermin von Ihrem Konto 
ohne zusätzliche Gebühr abgebucht
- Sie versäumen keinen Zahlungstermin und ersparen sich dadurch Mahn- und Säum-
nisgebühren
Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, während der regulären Öffnungszeiten an den 
Sprechtagen persönlich in der Gemeindekasse bar oder per EC-Karte zu zahlen. Hierfür 
wird um vorherige Terminvereinbarung gebeten.
Um Ihnen als Zahlungspflichtigem Mahn- und Säumniszuschläge zu ersparen, wird um 
die genaue Einhaltung der Zahlungstermine gebeten. Bei Nichteinhaltung der vorgegebe-
nen Zahlungstermine werden Mahngebühren gemäß § 4 der Kostenordnung zum Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz des Landes Brandenburg und Säumniszuschläge gemäß § 240 
der Abgabenordnung in Verbindung mit § 12 des Kommunalabgabengesetzes erhoben.
Bei weiterem Zahlungsverzug wird für den geschuldeten Betrag zzgl. angefallener Mahn-
gebühren und gesetzlicher Säumniszuschläge die Zwangsvollstreckung angeordnet.

Gemeindeverwaltung Neuenhagen bei Berlin
Die Gemeindekasse 

Wahlhelfer für Europa- und Kommunalwahl 
am 09.06.2024 gesucht

Am 09.06.2024 werden drei verbundene Wahlen stattfinden. Neben den Abgeordneten 
des Europäischen Parlaments werden im Rahmen der Kommunalwahlen die Gemeinde-
vertreter und die Kreistagsabgeordneten für die Amtszeit von fünf Jahren gewählt.

Für die Besetzung der 20 Wahllokale werden ehrenamtliche Wahlhelfer/-innen benötigt.

Als Mitglied eines Wahlvorstandes leisten Sie mit Ihrer verantwortungsvollen Arbeit einen 
unverzichtbaren Beitrag für die Demokratie. Zu den Aufgaben eines Wahlhelfers gehört 
es u.a. die Wahlberechtigung zu prüfen, die Stimmzettel auszugeben und die abgegebe-
nen Stimmen auszuzählen.

Am Wahltag treffen sich die Wahlhelfer gegen 7.30 Uhr im zugewiesenen Wahllokal. 
Während der Öffnung von 8 - 18 Uhr müssen nicht alle ständig vor Ort sein. Ein „Schicht-
dienst“ ist daher vorgesehen. Erst zur abschließenden Stimmauszählung treffen sich die 
Helfer wieder vollzählig.

Zur Vorbereitung der Wahlhelfertätigkeit werden Informationsveranstaltungen im Rat-
haus durchgeführt.

Wenn Sie Interesse an der Tätigkeit haben, melden Sie sich bitte bei der Gemeinde Neu-
enhagen bei Berlin

per E-Mail an: wahlen@neuenhagen-bei-berlin.de
oder unter der Rufnummer: 03342/245 171

Es wird versucht, die persönlichen Wünsche zum Einsatz in bestimmten Wahllokalen 
und/oder in konkreten Funktionen zu berücksichtigen.

Übersicht über die in der Bauverwaltung  
der Gemeindeverwaltung Neuenhagen bei Berlin 

 bearbeiteten Anträge auf Vorbescheid und  
Baugenehmigung für den Monat Dezember 2023

Standort Vorhaben

Stralsunder Straße 9   Änderung zur Baugenehmigung aus dem Januar 2022; 
hier: Geländeregulierung

Roseggerstraße 44 A   Änderung zur Baugenehmigung aus dem Februar 2019; 
hier: OG für Sportzwecke zurück zu Wohnnutzung

Hauptmannstraße 17  Einfamilienhaus

Fontanestraße 26 A  Einfamilienhaus

Erläuterung: Die oben dargestellte Übersicht beinhaltet Ausgangsinformationen 
zu gemeindlichen Stellungnahmen, welche jedoch keine Aussage zum Ausgang 
des Bauantragsverfahrens enthält.
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